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Kettenbefristung und Rechtsmissbrauch  
 
Die Befristung eines Arbeitsvertrags kann trotz Vorliegens eines Sachgrunds aufgrund 
der besonderen Umstände des Einzelfalls rechtsmissbräuchlich und daher unwirksam 
sein. Für das Vorliegen eines Rechtsmissbrauchs können insbesondere eine sehr lange 
Gesamtdauer oder eine außergewöhnlich hohe Anzahl von aufeinander folgenden 
befristeten Arbeitsverträgen mit demselben Arbeitgeber sprechen. 
 

BAG, Urteil vom 18.07. 2012 - 7 AZR 443/09 - 
(Leitsatz vom Verfasser) 

 
Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 TzBfG ist die Befristung eines Arbeitsvertrags zuläs-

sig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Gemäß § 14 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG liegt ein sachlicher Grund vor, wenn der Arbeitneh-

mer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird. Dem Sach-

grund der Vertretung steht nach der Rechtsprechung des BAG auch eine grö-

ßere Anzahl der mit einem Arbeitnehmer geschlossenen befristeten Verträge 

nicht entgegen. Entscheidend ist allein, ob bei der letzten Befristungsabrede 

ein Vertretungsfall vorlag. Ein bei dem Arbeitgeber vorhandener ständiger 

Vertretungsbedarf schließt den Sachgrund der Vertretung nicht unbe-
dingt aus. Das BAG  hatte allerdings Bedenken, ob es aus Gründen des Uni-

onsrechts gehindert ist, an dieser Rechtsprechung uneingeschränkt festzuhal-

ten. Es bat deshalb den EuGH um Beantwortung der Frage, ob es mit § 5 

Nr. 1 der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsver-

träge im Anhang der Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 

(Rahmenvereinbarung) vereinbar ist, die wiederholte Befristung eines Arbeits-

vertrags auch dann auf den im nationalen Recht vorgesehenen Sachgrund der 

Vertretung zu stützen, wenn bei dem Arbeitgeber ein ständiger Vertretungs-

bedarf besteht, der ebenso durch unbefristete Einstellungen befriedigt werden 

könnte. Der EuGH antwortete mit Urteil vom 26. Januar 2012 - C-586/10 - 
[Kücük], der Umstand, dass ein Arbeitgeber wiederholt oder sogar dauerhaft 

auf befristete Vertretungen zurückgreife, stehe weder der Annahme eines 

sachlichen Grundes im Sinne der Rahmenvereinbarung entgegen, noch folge 
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daraus das Vorliegen eines Missbrauchs im Sinne dieser Bestimmung. Die nationalen 

staatlichen Stellen müssten aber auch bei Vorliegen eines sachlichen Grundes alle 
mit der Verlängerung der befristeten Verträge verbundenen Umstände berücksich-
tigen, da sie einen Hinweis auf Missbrauch geben können, den § 5 Nr. 1 der Rah-
menvereinbarung verhindern soll. Bei dieser Prüfung könnten sich die Zahl und Dauer 
der mit demselben Arbeitgeber geschlossenen aufeinander folgenden Verträge als rele-

vant erweisen. 

Hiervon ausgehend entschied das BAG im vorliegenden Fall, dass unter besonderen Um-

ständen die Befristung eines Arbeitsvertrags trotz Vorliegens eines sachlichen 

Grundes wegen rechtsmissbräuchlicher Ausnutzung der an sich eröffneten rechtli-
chen Gestaltungsmöglichkeit unwirksam sein könne. Das entspricht den sich aus 

Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergebenden Grundsätzen des institutionellen Rechts-

missbrauchs. An einen solchen nur ausnahmsweise anzunehmenden Rechtsmissbrauch 

sind hohe Anforderungen zu stellen. Es sind dabei alle Umstände des Einzelfalls, insbe-

sondere aber Gesamtdauer und Anzahl der in der Vergangenheit mit demselben Ar-
beitgeber geschlossenen aufeinander folgenden befristeten Verträge zu berücksich-

tigen. 

Das BAG hob daher ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln auf, das die Befristungs-

kontrollklage einer beim Land Nordrhein-Westfalen beschäftigten Justizangestellten ab-

gewiesen hatte. Die Klägerin war beim beklagten Land aufgrund von insgesamt 13 befris-

teten Arbeitsverträgen von Juli 1996 bis Dezember 2007 im Geschäftsstellenbereich des 

Amtsgerichts Köln tätig. Die befristete Beschäftigung diente fast durchgehend der Vertre-

tung von Justizangestellten, die sich in Elternzeit oder Sonderurlaub befanden. Mit ihrer 

Klage griff die Klägerin die Befristung des letzten im Dezember 2006 geschlossenen Ver-

trags an. Für diese Befristung lag zwar der Sachgrund der Vertretung vor. Die Gesamt-
dauer von mehr als 11 Jahren und die Anzahl von 13 Befristungen sprechen aber 
dafür, dass das beklagte Land die an sich eröffnete Möglichkeit der Vertretungsbe-
fristung rechtsmissbräuchlich ausgenutzt hat. Der Rechtsstreit war jedoch an das 

Landesarbeitsgericht zurückzuverweisen, um dem beklagten Land Gelegenheit zu geben, 

noch besondere Umstände vorzutragen, die der Annahme des an sich indizierten 

Rechtsmissbrauchs entgegenstehen. 

Fazit: 
Entscheidend für die Frage der missbräuchlichen Kettenbefristung sind Gesamtdauer der aneinanderge-
reihten Arbeitsverhältnisse  und die Anzahl der Befristungen. Sprechen beide Faktoren für einen Rechts-
missbrauch, so liegt die Beweislast beim Arbeitgeber. Dieser hat dann darzulegen und zu beweisen, dass 
der anzunehmende Missbrauch doch nicht vorliegt. Das wird für ihn um so schwieriger, je länger die 
Arbeitsverhältnisse dauerten und je höher die Anzahl der Arbeitsverträge war. Entfristungsklagen sind 
auch weiterhin ratsam in allen Fällen, in denen ein Missbrauch naheliegt. 


